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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1966

Norm

ABGB §1096 A1

ABGB §1447 Ja

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Vermieter nach Abschluß des Mietvertrages einem Dritten an der vermieteten Grund8äche eine

Servitut eingeräumt hat, ist im Rahmen des Rechtsstreites auf Zuhaltung des Mietvertrages nicht zu erörtern. Der

Vermieter kann daraus jedenfalls nicht die rechtliche Unmöglichkeit der Zuhaltung des Mietvertrages ableiten (vgl

Spruch des Obersten Gerichtshofes 48 (neu) = SZ 30/33). Seine Verp8ichtungen aus § 1096 ABGB hängen nicht von

einem Verschulden ab.

Entscheidungstexte

1 Ob 135/66

Entscheidungstext OGH 26.05.1966 1 Ob 135/66

Veröff: MietSlg 18161

1 Ob 108/97g

Entscheidungstext OGH 15.05.1997 1 Ob 108/97g

Auch; nur: Seine Verpflichtungen aus § 1096 ABGB hängen nicht von einem Verschulden ab. (T1) Veröff: SZ 70/97
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